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Richtlinien für den Kinderschützenkönig-/in  
Die Kinder aus den Ortsteilen von Neuenkirchen und angrenzenden Gebieten können einen 
Kinderkönig bzw. eine Kinderkönigin ausschießen. Im Folgenden wir hier nur der Ausdruck 
Kinderkönig verwendet. 
 
Teilnahmeberechtigung: 

 Es sind alle Kinder von 8 bis einschließlich 15 Jahre, die noch kein Kinderkönig beim 
Schützenverein Neuenkirchen-Bieste e.V. waren, berechtigt.    
 

Ablauf des Adler- und Kinderkönigsschiessens: 
 Das Schießen wird in der Regel am Samstagnachmittag beim Kinderschützenfest 

durchgeführt. 
 Es wird mit Luftgewehr auf einen Holzadler geschossen  
 Zunächst werden die Fender abgeschossen:           

• 1. Krone  
• 2. Zepter  
• 3. Reichsapfel  
• 4. Linker Flügel  
• 5. Rechter Flügel  

 Die Teile werden restlos abgeschossen, der Schießwart entscheidet, wer den jeweili-
gen Orden bekommt. Die Fenderorden werden direkt übergeben.  

 Sollte das Schießen um die Fenderorden zu lange dauern, kann der Schiesswart auch 
eher das Königsschießen freigeben. Die verbliebenen Fender bekommt der neue Kin-
derkönig.  

 Kinderkönig ist derjenige, der den Rumpf von der Stange schießt.  
 Der Kinderkönig benennt in Folge seine Kinderkönigin oder seinen Kinderkönig und 

seinen Hofstaat (Anzahl der Paare obliegt dem Kinderkönigspaar)  
 

 Rechte u. Pflichten  
 Das Kinderkönigspaar wird das ganze Jahr von Mitgliedern des Arbeitskreises Kinder-

schützenfest betreut.  
 Der Kinderkönig erhält vom Schützenverein zu Beginn des Schützenjahres einen Um-

schlag mit 120,00 Euro zur freien Verfügung. Die dazugehörige Kinderkönigin bzw. 
der dazugehörige Kinderkönig erhält 75,00 Euro.  

 Das Kinderkönigspaar nimmt mit Hofstaat am nächsten Schützenfest teil.  
 Einmal im Jahr (in der Regel Ende September) findet das Kreiskinderschützenfest 

statt. An diesem nimmt das Kinderkönigspaar mit dem Hofstaat teil. Die Organisation 
erfolgt durch Vorstand und Arbeitskreis KSF.  

 In der Regel findet am Samstag vor Christi Himmelfahrt um 14:00 Uhr der Empfang 
aller Königspaare und Kinderkönigspaare der Gemeinde im Rathaus statt.  

 Der Schützenadler wird beim Kinderkönig aufgehängt. Hierzu erscheinen die Schieß-
warte und gfs. der Kinderkönigsthron. Den Termin legt der Kinderkönig fest.  
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 Der Kinderkönig stellt ein Foto (digital) vom Kinderkönigspaar und Adjutantenpaar 
spätestens drei Wochen vor dem Schützenfest zur Verfügung.  

 Das Schmücken beim Kinderkönig zum Schützenfest erfolgt durch Nachbarn, Familien 
oder Freunde in angemessenem Rahmen in Eigenregie.   

 Die Eltern des Kinderkönigspaares sorgen dafür, dass die Kinderkönigskutsche mit ei-
nem Kranz geschmückt wird. Die Absprache erfolgt selbstständig mit dem Kutschen-
fahrer).  

 Der Kinderkönig stellt eine Königsplakette für die Schützenkette zur Verfügung.  
  
Proklamation  

 Die Proklamation findet am Schützenfestsonntag nach dem großen Ausmarsch statt.  
 Das Kinderkönigspaar wird zum Ausmarsch mit der Kutsche abgeholt.  
 Als sichtbares Zeichen erhält der Kinderkönig im Jahr der Regentschaft eine Kette als 

Leihgabe. 
  
Ende der Regentschaft  
 

 Am Schützenfestsamstag ist um 13:00 Uhr ein Empfang im Rathaus. Anschließend fin-
det der Ausmarsch zum Kinderschützenfest statt. Das Kinderkönigspaar fährt vom 
Rathaus aus in der Kutsche mit.  

 Es folgen die drei Königsschüsse.  
 Das scheidende Kinderkönigspaar wird am Schützenfestsonntag bei der Proklamation 

verabschiedet und erhält zum Ende der Amtszeit den Kinderkönigsorden. Der schei-
dende Kinderkönig bekommt einen Umschlag mit 30,00 Euro.  

 Ein Foto vom Kinderkönigspaar/-thron wird im Eingang der Schützenhalle aufge-
hängt.  

 
 
Neuenkirchen-Vörden, den 29.09.2025  gez. Vorstand                   

Schützenverein Neuenkirchen-Bieste e.V. 
 


